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Ernennung von Fachlehrern bzw. Fachlehrerinnen der BesGr. A 10 zu 
Fachoberlehrern bzw. Fachoberlehrerinnen der BesGr. A 11 an Volks-
schulen, Förderschulen und Schulen für Kranke im Jahr 2011 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Regierungen werden ermächtigt, folgende Fachlehrer bzw. Fachlehre-

rinnen der BesGr. A 10 zu Fachoberlehrern bzw. Fachoberlehrerinnen der 

BesGr. A 11 zu ernennen: 

 

Fachlehrer bzw. Fachlehrerinnen, die zum Erhebungszeitpunkt 31. De-

zember 2010 

- eine Dienstzeit von mehr als 4 Jahren abgeleistet und in der letzten 

dienstlichen Beurteilung die Bewertungsstufe „Leistung, die in al-
len Belangen von herausragender Qualität ist (HQ)“ erreicht ha-

ben, 
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- eine Dienstzeit von mehr als 4 Jahren abgeleistet und in der letzten 

dienstlichen Beurteilung die Bewertungsstufe „Leistung, die die 
Anforderungen besonders gut erfüllt (BG)“ erreicht haben, 

 

- eine Dienstzeit von mehr als 15 Jahren abgeleistet und in der letz-

ten dienstlichen Beurteilung die Bewertungsstufe „Leistung, die die 
Anforderungen übersteigt (UB)“ erreicht haben. 

 

Diese Richtlinien gelten auch für gewerbliche Fachlehrer an Berufs-
schulen zur sonderpädagogischen Förderung. 

 

Die erforderlichen Planstellen werden ggf. gesondert zugewiesen.  

 

Die Regierungen werden gebeten, bis 20. Januar 2012 mitzuteilen, wie 

viele Fachlehrer der BesGr. A 10 (getrennt nach Volks- und Förderschulen; 

bei Förderschulen einschließlich gewerbliche Fachlehrer an Berufsschulen 

zur sonderpädagogischen Förderung) welche Bewertungsstufe in der 

dienstlichen Beurteilung 2010 erhalten haben und welche Dienstzeit sie am 

Stichtag 31. Dezember 2011 abgeleistet haben.  

 
Um Übersendung der Erhebungsbögen in Dateiform wird gebeten. Es ist 

der zuletzt Anfang diesen Jahres übermittelte Erhebungsbogen zu verwen-

den. Dieser kann auch per Email unter ramona.luber@stmuk.bayern.de 

angefordert werden. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 

gez. Dr. Peter Müller 

Ministerialdirigent 
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